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liehen Nachwuchs für Lehre und Forschung heranzu
bilden, ist eine wichtige Aufgabe der Universitäten und 
Hochschulen.

Die Prorektoren für den wissenschaftlichen Nach
wuchs sind die Stellvertreter der Rektoren auf dem Ge
biet der Entwicklung wissenschaftlichen Nachwuchses; 
sie haben auf der Grundlage einer vertrauensvollen 
Zusammenarbeit mit den für die Ausbildung und Er
ziehung des wissenschaftlichen Nachwuchses im einzel
nen verantwortlichen Hochschullehrern ihre Maß
nahmen und Entscheidungen so zu treffen, daß die 
bestmögliche Entwicklung fachlicher und politisch
erzieherischer Fähigkeiten der wissenschaftlichen Assi
stenten und Oberassistenten gewährleistet ist.

Um die Tätigkeit der wissenschaftlichen Assistenten 
und Oberassistenten mit den Bedürfnissen der sozia
listischen Entwicklung unserer Universitäten und Hoch
schulen in Übereinstimmung zu bringen, wird im Ein
vernehmen mit den Leitern der zuständigen zentralen 
Organe der staatlichen Verwaltung folgendes an
geordnet:

I.
Charakter und Inhalt der Assistententätigkeit 

5-1
(1) Die wissenschaftlichen Assistenten und Oberassi

stenten sind Angestellte einer Universität oder Hoch
schule. Sie unterstützen den Lehrkörper bei der Lösung 
der dem jeweiligen Institut gestellten wissenschaft
lichen und erzieherischen Aufgaben und wirken unter 
Anleitung der Hochschullehrer auch direkt bei der Vor
bereitung und Durchführung von Lehrveranstaltungen 
sowie Forschungsaufgaben mit. Sie tragen dadurch zum 
ordnungsgemäßen Ablauf des Lehr- und Forschungs
betriebes bei. In engstem Zusammenhang mit dieser 
Tätigkeit erfolgt die politische und fachliche Weiter
bildung der wissenschaftlichen Assistenten und Ober
assistenten.

(2) Die Tätigkeit der wissenschaftlichen Assistenten 
und Oberassistenten — im folgenden Assistententätig
keit genannt — bildet eine Phase in der Weiterbildung 
wissenschaftlicher Nachwuchskräfte für den Bereich 
des Hochschulwesens sowie für andere Arbeitsbereiche, 
die wissenschaftlich über das Staatsexamen (Diplom
examen) hinaus ausgebildete Kräfte benötigen.

§ 2
Als wissenschaftlicher Assistent oder Oberassistent 

kann nur tätig sein, wer gute fachliche Leistungen, eine 
moralisch einwandfreie Haltung und eine sich in der 
gesellschaftlichen Arbeit sowie im gesamten Verhalten 
ausdrückende Verbundenheit, mit unserem Arbeiter- 
und-Bauern-Staat zeigt. Die fachlichen Leistungen und 
die politische Haltung des wissenschaftlichen Assistenten 
und Oberassistenten müssen erkennen lassen, daß 
er fähig und bereit ist, die Entwicklung der Wissen
schaft im Sinne des Humanismus und des gesellschaft
lichen Fortschritts zu fördern sowie den Lehrkörper 
bei der Ausbildung und Erziehung der studierenden 
Jugend im Geiste des Sozialismus zu unterstützen.

§ 3
(1) Die Assistententätigkeit ist entsprechend ihrem 

Charakter als Weiterbildungsphase zeitlich zu begren
zen, Dabei muß im Interesse der notwendigen Kon
tinuität der wissenschaftlichen Arbeit an den einzelnen

Instituten gewährleistet sein, daß eingearbeitete wissen
schaftliche Assistenten und Oberassistenten vorhanden 
sind.

(2) Die Tätigkeit der wissenschaftlichen Assistenten 
ist auf vier Jahre zu begrenzen.

(3) Die in der fachlichen und erzieherischen Arbeit 
am besten bewährten wissenschaftlichen Assistenten 
können nach Ablauf der vierjährigen Assistententätig- 
keit und nach Abschluß der Promotion eine weitere 
vierjährige Tätigkeit als wissenschaftliche Assistenten 
ausüben. Über die Verlängerung entscheidet unter 
Berücksichtigung der Stellungnahme der zuständigen 
Gewerkschaftsleitung der Prorektor für den wissen
schaftlichen Nachwuchs auf Vorschlag des zuständigen 
Hochschullehrers bzw. in Übereinstimmung mit ihm.

(4) Die Tätigkeit der wissenschaftlichen Oberassisten
ten ist auf vier Jahre zu begrenzen. Sie kann auf An
trag durch den Prorektor für den wissenschaftlichen 
Nachwuchs unter Berücksichtigung der Stellungnahme 
der zuständigen Gewerkschaftsleitung um weitere vier 
Jahre verlängert werden.

(5) Wenn es die Besonderheiten einer Fakultät oder 
Fachrichtung erfordern, kann die in den Absätzen 2, 
3 und 4 festgelegte zeitliche Begrenzung auf Vorschlag 
des Rates der zuständigen Fakultät durch den Pro
rektor für den wissenschaftlichen Nachwuchs herab
gesetzt werden.

§ 4
(1) Die Promotion ist von allen wissenschaftlichen 

Assistenten anzustreben. Für die unter § 3 Absätze 3 
und 4 genannte Assistententätigkeit ist die Promotion 
Voraussetzung. Über Ausnahmen entscheidet der Pro
rektor für den wissenschaftlichen Nachwuchs.

(2) Soweit von wissenschaftlichen Assistenten und 
Oberassistenten die Habilitation für eine spätere Tätig
keit als Hochschullehrer angestrebt wird, soll sie in
nerhalb des gemäß § 3 Absätze 3 und 4 für die Assi
stententätigkeit festgesetzten Zeitraumes erfolgen.

(3) In besonderen Fällen kann der Prorektor für den 
wissenschaftlichen Nachwuchs die in § 3 Absätze 2, 3 
und 4 festgelegte Assistententätigkeit zum Zwecke der 
Promotion bzw. Habilitation jeweils um ein Jahr ver
längern.

§ 5
(1) Der zuständige Hochschullehrer ist für die Wei

terbildung der wissenschaftlichen Assistenten und 
Oberassdstenten seines Bereichs verantwortlich. Hier
bei hat er diesen u. a. die notwendige Unterstützung 
zur Vorbereitung der Promotion bzw. Habilitation zu 
gewähren sowie wissenschaftliche Veröffentlichungen 
zu fördern.

(2) Allen wissenschaftlichen Assistenten und Ober
assistenten ist bei Dienstantritt die Richtung ihrer 
Tätigkeit zu erläutern. Ein Jahr nach Einstellung ist 
von den wissenschaftlichen Assistenten und Ober
assistenten in Übereinstimmung mit dem zuständigen 
Hochschullehrer ein Perspektivplan aufzustellen, der 
außer den Möglichkeiten zur politischen und fachlichen 
Weiterbildung sowie zur Promotion und Habilitation 
Angaben über die für die eigene Weiterbildung zur 
Verfügung stehende Zeit enthält. Die Berufswünsche


